Stellungnahmen gegen das neue Asyl- und Ausländergesetz
Am 24. September stimmen wir über die Revision des Asyl- und Ausländergesetzes ab. Gegenüber den bisherigen Bestimmungen sind einige positive Reformen vorgesehen, so beispielsweise eine erweiterte Rückkehrhilfe, der rechtliche Status der vorläufig Aufgenommenen würde verbessert und sie erhielten zudem Zugang zum Arbeitsmarkt. Das Asylgesetz will aber vor allem den Missbrauch bekämpfen. Viele kirchliche Organisationen sind jedoch der Meinung, dass das neue Asylgesetz unmenschlich sei. Es stelle Missbrauchsbekämpfung über den Schutz vor Verfolgung und verletze die Flüchtlingskonvention. 
Die drei Schaffhauser Landeskirchen anerkennen zwar in einem Brief zum letztjährigen Flüchtlingstag an die Kantons- und Stadtbehörden, dass es Missbrauch des Asylrechts gibt. Missbrauch des Asylrechts sehen sie aber auch da, wo aus

politischem Interesse die Asylfrage hochgespielt und instrumentalisiert wird. Dadurch wird die Gesellschaft polarisiert und daran gehindert, besonnen und menschlich zu handeln (vgl. dazu auch Kirchenblatt 14/2005).

Kein Zugang für Papierlose
Neu soll auf Asylgesuche grundsätzlich nicht mehr eingetreten werden, wenn Flüchtlinge nicht innerhalb von 48 Stunden nach dem Asylgesuch Reisepass oder Identitätskarte abgeben. Heute reichen Führerschein oder Geburtsurkunde für das Eintreten. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe weist jedoch darauf hin, dass es unmöglich ist, innert 48 Stunden Dokumente aus dem Heimatstaat zu beschaffen. Auch der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG nimmt mit grösster Besorgnis zur Kenntnis dass bei Papierlosigkeit gar nicht mehr auf Asylgesuche eingegangen werden solle. Die ehemalige Bundesrätin Ruth Dreifuss schilderte am Flüchtlingstag 2005 auf dem Bundesplatz eindrücklich ihre eigenen Erfahrungen:
«Das Fehlen von Papieren kann genauso gut Hinweis sein auf die Verfolgung, der

die Schutzsuchenden ausgesetzt waren. Ich selber habe in den Jahren der spanischen und portugiesischen Diktaturen Menschen ohne Pass über die Schweizer Grenzen geholfen. Die Sicherheitskräfte ihrer Heimatstaaten wollten sie mit dem Einzug von Papieren daran hindern, dass sie das Land verliessen, das für viele zu einem gewaltigen Gefängnis geworden war, in dem man sie misshandelte.»
Gerade Frauen und Kinder haben oft keine gültigen Pässe oder Identitätspapiere, da sie vor ihrer Flucht nie gereist sind, schreiben der Evangelische Frauenbund der Schweiz EFS und der Schweizerische Katholische Frauenbund SKF in ihrer Stellungnahme gegen das Asylgesetz.
Sozialhilfestopp  
Bisher werden Personen mit rechtskräftigem Nichteintretensentscheid von der Sozialhilfe ausgeschlossen. Neu sollen auch abgewiesene Asylsuchende davon betroffen sein. Sie werden also im Falle einer Annahme der Vorlage nur noch Nothilfe erhalten. Dies heisst: ein Dach über dem Kopf, einfache Mahlzeiten und eine minimale ärztliche Betreuung. Ausnahmen für Familien mit Kleinkindern, Schwangere, unbegleitete Minderjährige, kranke oder alte Personen sind nicht vorgesehen. Der EFS und der SKF halten dazu fest: „Menschen dürfen in unserer Gesellschaft nicht in Verelendung und Illegalität gedrängt werden. Für Frauen bliebe oft der einzige Ausweg die Prostitution.“ 
Die drei Landeskirchen (als auch die Christkatholische Kirche) des Kantons Luzern haben im Oktober 2005 während der laufenden Parlamentsdebatte gegen die Verschärfung des Asylrechts Stellung bezogen. Aus christlicher Sicht, so die drei Landeskirchen, hat ein Mensch, der in Not ist, „auch wenn er Anstoss erregt, bei uns ein Recht auf Hilfe. Dieses Recht darf nicht andern Zwecken dienstbar gemacht werden, auch nicht, um jemanden gefügig zu machen.“
Hier sei auch auf den „Appel des Eglises de Genève“ hingewiesen, der unter anderm von Frau Irène Savoy, Präsidentin der Kantonalsynode der Christkatholischen Kirche Genf unterzeichnet wurde. In ihrer Empfehlung beide Gesetze abzulehnen, geben die Genfer Kirchen folgendes zu bedenken:

 „Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“, sagt Jesus Christus (Mt 25, 35). Damit stellt das Evangelium natürlich hohe Ansprüche an uns. Es ist nicht einfach, den „anderen“, dessen Verhalten uns nicht immer passt, aufzunehmen. Seine Anwesenheit ist eine Herausforderung, sowohl für die Schweiz als auch für jeden von uns. Das schrieben unsere Landeskirchen bereits in ihrem Memorandum 1985. Die Herausforderung ist umso grösser, als wir die Erben einer langen Geschichte ungleicher Beziehungen zwischen dem Westen und der restlichen Welt sind. Doch Ausschluss und Ausgrenzung können nur bittere Früchte tragen. Wer seinen Nächsten nicht achtet, achtet sich selbst nicht. Und oft vergisst man, dass Asylsuchende und Eingewanderte nicht nur Probleme bringen, sondern auch fruchtbaren Austausch ermöglichen.
Neue Zwangsmassnahmen

Die Zwangsmassnahmen werden im Asylgesetz und gleichzeitig im Ausländergesetz verschärft: Neu wird eine als „Durchsetzungshaft“ bezeichnete Beugehaft eingeführt. Sie kann für Erwachsene 18 Monate und für 15- bis 18-Jährige neun Monate dauern.  Die maximale Haftdauer aller Haftarten soll bei Erwachsenen 24 Monate, bei Minderjährigen zwölf Monate dauern. 
In einer Medienmitteilung vom vergangenen Herbst, die von verschiedenen Religionsgemeinschaften, Kirchen und Hilfswerken herausgegeben und auch von der Christkatholischen Kirche der Schweiz mitgetragen wurde, ist zu den Zwangsmassnahmen folgendes nachzulesen:
 „Beugehaft ist menschenrechtlich heikel, hat kaum Wirkung und kostet viel. Für Jugendliche ist sie besonders einschneidend. Zwei Jahre Haft sind auch im Vergleich zum Strafrecht völlig unverhältnismässig und fördern die Rückkehr nicht. Die heute gültigen Haftgründe und die Haftdauer reichen aus.“
Die drei Landeskirchen des Kantons Zürich empfehlen in ihrem Brief zum Flüchtlingssonntag 2006, die Konsequenzen der beiden Gesetzesvorlagen ernsthaft und kritisch zu bedenken und nach bestem Wissen und Gewissen an der Urne Stellung zu beziehen. Und weisen auf folgendes hin: 

„Es gehört seit Jahrhunderten zu den zentralen Aufgaben der Kirchen wie auch der einzelnen Christinnen und Christen, sich für schutzbedürftige Flüchtlinge einzusetzen.

Aber auch der würdige Umgang mit abgewiesenen Asylsuchenden muss uns wichtig

sein. Darum warnen wir davor, Menschen, die aus nachvollziehbaren Gründen ihr Glück in einem der reichsten Länder der Welt suchen, durch Vorurteile und Gesetze pauschal als Kriminelle anzusehen und entsprechend zu behandeln.“

Der Zentralvorstand des Verbandes Christkatholischer Frauen schliesst sich den Argumenten der hier erwähnten Kirchen und Organisationen an. Er empfiehlt deshalb, das Asyl- und Ausländergesetz abzulehnen.
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